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Einführung 

Wenn in den Medien vom „Konzern Stadt Langenfeld“ die Rede ist, stellen sich viele Personen die Frage: 

Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff? Dieser Beteiligungsbericht gibt darauf eine Antwort. 

Hier findet sich ein Überblick über die wirtschaftlichen Entwicklungen der Beteiligungen der Stadt 

Langenfeld und ihrer Unternehmen. Zugleich soll dieser Bericht auch Arbeitsgrundlage für die vom Rat ge-

wählten oder von der Verwaltung bestellten Personen sein, die die Stadt Langenfeld in den Aufsichtsgremien 

der Unternehmen vertreten. Diese kompakte Darstellung gibt einen Überblick über das auf die Beteiligungen 

übertragene Aufgabenspektrum des „Konzerns Stadt Langenfeld“. Es reicht von der Bereitstellung von Gü-

tern und Dienstleistungen der Wasser- und Energieversorgung über den Bildungsbereich, der Digitalisierung 

und den Betrieb der Straßenbeleuchtung (ab 2020) bis zur Stadtgestaltung und Stadtentwicklung.  

Der vorliegende Bericht stellt die nach § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) geforder-

ten Angaben zu haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen 

der Kommune an den Unternehmen dar. Gemäß § 53 KomHVO NRW sind im Beteiligungsbericht anzugeben 

und zu erläutern: 1. die Beteiligungsverhältnisse, 2. die Ziele der Beteiligung und 3. die Erfüllung des öffent-

lichen Zwecks. Zudem enthält der Bericht bereits wesentliche Angaben gem. § 117 GO. Zudem hat der Rat 

der Stadt Langenfeld im September 2022 beschlossen, dass der Gesamtabschluss 2021 zugunsten einer 

Konzentration auf die rasche Erstellung eines Beteiligungsberichtes nicht erstellt werden soll. Entsprechende 

Befreiungsvoraussetzungen sind in der Langenfelder Konzernstruktur gegeben. 

Des Weiteren erfolgte in 2020 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW auch eine umfassende Prüfung des 

Beteiligungswesens. Die GPA NRW begrüßt die Ausrichtung des Beteiligungsmanagements und den im Juni 

2020 erfolgten Beschluss der Beteiligungsrichtlinie. Daraus ergeben sich für die Beteiligungen entspre-

chende unterjährige Berichtspflichten, die eine zeitnahe Information des Rates über kurzfristige Steuerungs-

notwendigkeiten ermöglicht. 

Dargestellt werden in der Regel die Zahlen aus den testierten Jahresabschlüssen 2022 der städtischen Be-

teiligungen mit den Langenfelder Mitgliedern der jeweiligen Gremien. Die in den Beteiligungsunternehmen 

aufgeführten Mitglieder des Aufsichtsrates geben ebenfalls den Stand zum 31.12.2022 wieder. In den Fällen, 

in denen noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 vorgelegen hat, wurden die letzten testierten 

Jahresabschlüsse verwendet. Die geforderte Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche 

Entwicklung der Beteiligungsunternehmen wird über die Lageberichte und Wirtschaftspläne gegeben. Zu 

Zwecken der Übersichtlichkeit sind die Zahlen überwiegend in Tausend Euro (T €) und auf ganze Zahlen 

gerundet ausgewiesen. Daher können sich vereinzelt Rundungsdifferenzen ergeben. 

Zielsetzung des Berichtes ist eine weitere Erhöhung der Transparenz der Beteiligungen der Stadt sowie ihrer 

wirtschaftlichen Entwicklung. Aus diesem Grunde wird der Beteiligungsbericht im Internet unter www.langen-

feld.de veröffentlicht.  

Langenfeld, 23.11.2023  
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 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und 
nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen 

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle 

Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. 

Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet 

die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.  

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglich-

keit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rah-

men findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen 

(GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche 

Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kom-

munen sich dabei bedienen dürfen („wie“).  

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betä-

tigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang 

in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem 

Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekom-

munikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck 

durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3). 

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO 

NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Num-

mer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, 

Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der 

Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrich-

tungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen 

(Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirt-

schaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbe-

triebe geführt werden. 

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nicht-

wirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu 

führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen 

sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen 

Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der 

Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwick-

lung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapi-

tals erwirtschaftet wird. 
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Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen 

im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtlichen Organisationsformen zu 

wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrich-

tungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss 

die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationssta-

tut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen 

bestimmten Betrag begrenzt. 

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss je-

des Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Er-

füllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nicht-

wirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen 

Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen 

Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu bege-

ben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung 

bestehender kommunaler Aufgaben sein.  

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene 

Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, 

für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist. 
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 Beteiligungsbericht 2022 

 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes 

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den 

Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbstän-

digter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert sowie einen Ge-

samtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen. 

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines 

Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses 

und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale 

zutreffen. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines 

Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr 

bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. 

Der Rat der Stadt Langenfeld hat am 09.11.2023 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von 

der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamt-

abschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Langenfeld gemäß § 116a 

Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.  

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämt-

lichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten: 

1. die Beteiligungsverhältnisse,  

2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche, 

3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals je-

des verselbständigten Aufgabenbereiches sowie  

4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen unter-

einander und mit der Gemeinde. 

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates 

in öffentlicher Sitzung herbeizuführen.  
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 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes 

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Be-

teiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher 

Form der Stadt Langenfeld. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft 

über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Langenfeld, deren Leistungsspektrum und deren 

wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für ei-

nen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähig-

keit der Stadt Langenfeld durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.  

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, 

dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben herge-

stellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststel-

lung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Langenfeld durch die verschiedenen Organisationsformen 

nachhaltig gewährleistet ist.  

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauor-

ganisation der Stadt Langenfeld insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien. 

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Langenfeld. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der 

Stadt Langenfeld die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.  

Hierzu kann die Stadt Langenfeld unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärun-

gen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 

Satz 2 i. V. m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW). 

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten und Lageberichte beruhen auf den festgestellten Abschlüssen der 

einzelnen Gesellschaften für das Geschäftsjahr 2022. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsor-

gane weisen das gesamte Jahr 2022 aus.  

Die Darstellungen der Geschäftsentwicklungen der einzelnen Gesellschaften wurden in der Regel den ent-

sprechenden Berichten über die Prüfung des Jahresabschlusses bzw. den Geschäftsberichten entnommen.  
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 Das Beteiligungsportfolio der Stadt Langenfeld 
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 Änderungen im Beteiligungsportfolio 

Im Jahr 2022 erhält das Portfolio der Stadt Langenfeld mit der Stromnetzgesellschaft Langenfeld GmbH & 

Co. KG eine neue mittelbare Beteiligung. Die Stadtwerke Langenfeld sind zu 51% am Stammkapitals betei-

ligt. 

 Beteiligungsstruktur  

Tabelle 1: Übersicht der Beteiligungen der Stadt Langenfeld mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und 

Jahresergebnisse 

Lfd. 
Nr. 

Beteiligung 

Höhe des Stammkapitals 
und des Jahresergebnisses 
(gerundet) am 31.12.2022 

(durchgerechneter) Anteil 
der Stadt Langenfeld am 
Stammkapital (gerundet) 

Beteili-
gungsart 

Euro Euro % 

1 

Stadtentwicklungsgesell-
schaft Langenfeld mbH 150.000  

150.000 100 Unmittelbar 

Jahresergebnis 2022 35.000 

2 
Schauplatz Langenfeld 
GmbH 26.000  

23.000 93 Unmittelbar 

Jahresergebnis 2022 -1.039.000 

3 
Bildung3 gGmbH 78.000 

26.000 33,3 Unmittelbar 
Jahresergebnis 2022 +12.750 

4 
Stiftung Haus Graven 
gGmbH 25.000 

25.000 100 Unmittelbar 

Jahresergebnis 2022 -10.728 

5 
Bauverein Langenfeld eG 2.968.000 

324.000 9,17 Unmittelbar 
Jahresergebnis 2022 +342.537 

6 

Lokalradio Mettmann Be-
triebsgesellschaft mbH & 
CO. KG 

520.000 
11.000 2,1 Unmittelbar 

Jahresergebnis 2022 -149.203 

7 
Zweckverband Gesamt-
schule Langenfeld-Hilden - 

- 59,47 Unmittelbar 
Jahresergebnis 2022 -227.654 
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Lfd. 
Nr. Beteiligung 

Höhe des Stammkapitals 
und des Jahresergebnisses 

(gerundet) am 31.12.2022 

(durchgerechneter) Anteil 
der Stadt Langenfeld am 
Stammkapital (gerundet) Beteili-

gungsart 

Euro Euro % 

8 

Zweckverband Erzie-
hungsberatung 
Langenfeld-Monheim 

- 
- 50 Unmittelbar 

Jahresergebnis 2022 +103.000 

9 
Zweckverband Berufsbil-
dende Schulen Opladen - 

- 20 Unmittelbar 

Jahresergebnis 2020 +453.000 

10 
PD-Partnerschaft Deutsch-
land GmbH 2.004.000 

2.000 <1  Unmittelbar 

Jahresergebnis 2022 +9.353.00 

11 
Regio iT Beteiligungsge-
nossenschaft eG 491.000 

25.000 5,1 Unmittelbar 

Jahresergebnis 2022 +7,96 

12 
d-NRW AöR – Anstalt  1.368.000 

1.000 <1 Unmittelbar 
Jahresergebnis 2022 +7,96 

13 
Stadtwerke Langenfeld 
GmbH 4.338.000 

2.794.000 64,4 Mittelbar 

Jahresergebnis 2022 +2.625.000 

14 

Stromnetzgesellschaft 
Langenfeld GmbH & Co. 
KG 

4.035.000 
1.234.000 30,6 Mittelbar 

Jahresergebnis 2022 565.000 

15 

Stromnetzgesellschaft 
Langenfeld Verwaltung 
GmbH 

27.000 
8.262 30,6 Mittelbar 

Jahresergebnis 2022 +2.000 

16 

Verbandswasserwerk Lan-
genfeld-Monheim GmbH & 
Co. KG 

5.150.000 
3.317.000 64,4 Mittelbar 

Jahresergebnis 2022 +1.789.000 

17 Verbandswasserwerk  
Beteiligungs GmbH 25.000 16.000 64,4 Mittelbar 
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Jahresergebnis 2022 -945,00 

18 
Gewerbepark Langenfeld 
West GmbH & Co. KG 796.000 

509.000 64 Mittelbar 

Jahresergebnis 2022 +185.000 

19 
Gewerbepark Langenfeld 
West Verwaltungs GmbH 25.000 

16.000 64 Mittelbar 

Jahresergebnis 2022 -800  

20 

Digital- und Infrastruktur-
gesellschaft Langenfeld 
mbH 

25.000 
25.000 100 Mittelbar 

Jahresergebnis 2022 -386.000 

 

 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen 

Tabelle 2: 

Übersicht über wesentliche und unwesentliche finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt im Jahr 2022 (aus 

der Sicht der Stadt Langenfeld)1 auf Basis der Ergebnisrechnung 2022 – zum 31.12.2022.  

Die Wertgrenze für wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bei der Einzeldarstellung der 

Gesellschaften ab 3.4. liegt bei 100.000,00 €. 

(ohne Berücksichtigung von Gewerbesteuern, Grundsteuern, Gebühren wie Abfall-, Straßenreinigungs- oder 

Kanalbenutzungsgebühren, Mieten, Pachten, Energielieferung etc. sowie Liquiditätskredite) 

 

1 Ohne diverse Abgaben (insbesondere Grundsteuern, Gewerbesteuern, Gebühren, Beiträge – 
auch ohne Erschließungsbeiträge – Wasser-, Strom-, Gasbezug) 

Beteiligung Produkt Bezeichnung Ertrag RE 
2022 € 

Aufwand RE 
2022 € 

Schauplatz Langenfeld GmbH 
01.04.01 Verlustabdeckung  865.000,00 

01.04.01 Investitionszuschuss  20.000,00 

Bildung3 gemeinnützige GmbH 
der Städte Hilden, Langenfeld 
und Monheim am Rhein 

06.03.02 Jährlicher Zuschuss  
 

130.000,00 
 

Stadtentwicklungsgesellschaft 
Langenfeld mbH 01.04.01 Gewinnablieferung 2021   
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2 USK 06100.16500 

Stadtentwicklungsgesellschaft 
Langenfeld mbH 01.06.01 Personal- / Sachkosten- 

erstattung 25.000,00  

Stadtentwicklungsgesellschaft 
Langenfeld mbH 01.06.04 Personalkostenerstattung 

städt. Mitarbeiter Stadtbad 217.623,46  

Stadtentwicklungsgesellschaft 
Langenfeld mbH 01.08.04 

Personalkostenerstattung Un-
terhaltung und Bewirtschaftung 

von Gebäuden 

10.145,002 
  

Stadtentwicklungsgesellschaft 
Langenfeld mbH 

03.01.02 
u.a. 

Ausgleichszahlung für Schul-
schwimmen  42.686,91 

Stadtentwicklungsgesellschaft 
Langenfeld mbH 08.01.01 Ausgleichszahlung durch 

Vereine  38.271,03 

Stadtentwicklungsgesellschaft 
Langenfeld mbH 12.01.03 Preisausgleich Parkraumbe-

wirtschaftung  274.723,28 

Stadtwerke Langenfeld GmbH 16.01.01 
Konzessionsabgabe 487.183,49  

Zinserträge Darlehen 101.216,01   

Verbandswasserwerk 
Langenfeld- Monheim 
GmbH & Co. KG 

16.01.01 Konzessionsabgabe 821.674,04  

Zweckverband Gesamtschule 
Langenfeld - Hilden 

01.06.01 Personalkostenerstattung für 
Verwaltungsmitarbeiter 193.816,00  

01.06.01 Personalkostenerstattung   

03.01.01 Umlage an Zweckverband  895.212,14 

03.01.01 Zuwend. für Investitionen  91.344,29 

03.01.01 Schülerbeförderungskosten 
Zweckverband  100.306,27 

Zweckverband Erziehungsbe-
ratung Langenfeld – Monheim 06.02.01 

Umlage Zweckverband  447.191,00 

Personalkostenerstattung 32.828,00  

Zweckverband der Berufs- 
bildenden Schulen Opladen 03.01.01 Zweckverbandsumlage  677.154,00 

Bauverein Langenfeld eG 01.04.01 Dividende aus 
Bauvereinsanteilen 12.972,40  

Digital- und Infrastrukturgesell-
schaft  

01.01.04 Dienstleistungsaufwand 276.760,82  

12.01.01 Erweiterung Straßenbeleuch-
tung 116.780,46  

12.01.01 Kosten der Straßenbeleuch-
tung 449.739,25  
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Tabelle 3: Weitere Finanzbeziehungen (Bilanzpositionen) aus Sicht der Stadt Langenfeld 

Beteiligung Sachverhalt Betrag in EUR 

Stadtwerke Langenfeld 
GmbH 

Darlehen gegenüber der Stadt Langenfeld aus 
2017 über ursprünglich 3.700.000 EUR 

Stand: 31.12.2021: 3.066.549,80 
Stand 31.12.2022: 2.900.594,25 

Stadtwerke Langenfeld 
GmbH 

Darlehen gegenüber der Stadt Langenfeld aus 
2019 über ursprünglich 2.750.000 EUR 

Stand 31.12.2021: 2.578.125,00 
Stand 31.12.2022: 2.440.625,00 

Stadtwerke Langenfeld 
GmbH 

Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 
Langenfeld 

Stand: 31.12.2021: 50.248,20 
Stand 31.12.2022: 0,00 

 

 

Tabelle 4: Finanzbeziehungen (GuV-Positionen) zwischen einzelnen Beteiligungen 

  

Beteiligung Sachverhalt Betrag in EUR 

Stadtwerke Langenfeld GmbH 
Gewinnablieferung netto an Stadtent-

wicklungsgesellschaft Langenfeld mbH 
(bereinigt um Ausschüttungen an Thüga 

AG und Westenergie AG) 

1.879.978,33 

VerbandswasserwerkLangenfeld-
Monheim GmbH & Co. KG 

Gewinnablieferung an Stadtentwicklungs-
gesellschaft Langenfeld mbH 351.053,35 

Verbandswasserwerk 
Langenfeld-Monheim GmbH & Co. 
KG 

Erträge aus Personalkostenerstattungen 
durch die Stadtwerke Langenfeld GmbH 

(beschäftigen kein eigenes Personal) 
3.899.905,84 

Verbandswasserwerk 
Langenfeld-Monheim GmbH & Co. 
KG 

Erträge aus Verwaltungskostenzuschläge 
durch die Stadtwerke Langenfeld GmbH 106.922,66 
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 Einzeldarstellung 

 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Langenfeld zum 31. Dezember 2021 

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition 

„Finanzanlagen“ 

 als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteili-

gungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Langenfeld einen beherrschenden Einfluss auf die Betei-

ligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Langenfeld mehr als 50 % der 

Anteile hält, 

 als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Ein-

richtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Re-

gelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbun-

dene Unternehmen handelt.  

 als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Er-

füllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Stadt 

Langenfeld geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermö-

gen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) 

und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechts-

persönlichkeit, 

 als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unterneh-

mensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Stadt 

Langenfeld zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in 

Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen. 

 als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der 

Stadt Langenfeld gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstan-

den sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Langenfeld dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme 

von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen wer-

den, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht 

um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nach-

richtlich ausgewiesen.   
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3.4.1.1  Stadtentwicklungsgesellschaft Langenfeld mbH 

Basisdaten 
Anschrift Konrad-Adenauer-Platz 1, 40764 Langenfeld 

Beteiligungsverhältnis Stadt Langenfeld Rhld. 100 % 

Gegenstand Die Gesellschaft hat die Aufgabe, der städtebaulichen und 

sozialen Entwicklung der Stadt Langenfeld zu dienen. Die Gesellschaft ist zu 

allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt. Hierzu gehören insbesondere der 

An- und Verkauf und die Erschließung von Grundstücken, die Planung und 

Durchführung von Entwicklungsprojekten sowie die Planung und Durchführung 

von Hochbaumaßnahmen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer 

Unternehmen bedienen oder sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Ge-

sellschaft betreibt das kombinierte Hallen- und Freibad Langforter Straße 70, 

40764 Langenfeld. Sie kann sich zur Erfüllung dieser Aufgabe Dritter bedienen. 

Gründungsdatum 08.05.1989 

Gesellschaftsvertrag Gültig in der Fassung vom 14.12.2021 

Stammkapital 150.000,00 € 
Aufteilung der Kapitalverhältnisse: 
Stadt Langenfeld Rhld. 150.000,00 € 

Geschäftsführung Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer 
Herr Frank Schneider, Bürgermeister 
Herr Thomas Küppers  
Gesamtprokura 
Herr Thomas Grieger und Herr Roy Wiltschut 

Organe Gesellschafterversammlung, Geschäftsführung 

Gesellschafter- 
versammlung 

Frank Schneider, Vorsitzender, Bürgermeister 

Frau Hiltrud Markett, Ratsfrau 

Herr Dieter Braschoss, Ratsherr 

Herr Andreas Krömer, Ratsherr 

Herr Franz Janssen, Ratsherr 

Herr Tobias Bohn, Ratsherr  

Herr Georg Loer, Ratsherr  

Herr Marcus Rexfort, Ratsherr  

Herr Torsten Fuhrmann, Ratsherr  

Herr Dietmar Sonntag, Sachkundiger Bürger  

Herr Marc Schimmelpfennig, Ratsherr  

Frau Beate Wagner  

Anzahl der Mitarbeiter 8 (davon 3 Mitarbeiter im Stadtbad) 

Wirtschaftsprüfer Schellhorn und Wietschorke (EversheimStuible) 
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Zweck der Beteiligung und Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung 

§ 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages definiert die globale „Aufgabe, der weiteren städtebaulichen und so-

zialen Entwicklung der Stadt Langenfeld zu dienen“. § 2 Abs. 2 und 3 führt konkreter aus, dass hierzu „ins-

besondere der An- und Verkauf und die Erschließung von Grundstücken, die Planung und Durchführung von 

Entwicklungsprojekten sowie die Durchführung von Hochbaumaßnahmen“ und der „Betrieb des kombinier-

ten Hallen- und Freibades Langforter Straße“ gehören. Unter dieser teils eher abstrakten Definition des Un-

ternehmensgegenstandes hat die Gesellschaft – und sicherlich im Sinne einer öffentlichen Zwecksetzung - 

im Schwerpunkt nachstehende Projekte abgewickelt:  

a) Erschließung von Gewerbegrundstücken im: Gewerbegebiet „Fuhrkamp Süd“, Gewerbegebiet 

„Reusrath Nord-West“, Gewerbegebiet „Fuhrkamp Nord-West“  

b) Betreiben der Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt von Langenfeld 

c) Betrieb des Hallen- und Freibades Langforter Straße 70. 

Durch die entsprechende Aufgabenerledigung wird der öffentliche Zweck tatsächlich eingehalten. 

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse 

Die Stadt Langenfeld Rhld. Ist an der Stadtentwicklungsgesellschaft Langenfeld mbH mit  

100 % direkt beteiligt. 

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen  

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehung innerhalb des Kommunalkonzerns Stadt Langenfeld ist der 

Ergebnisabführungsvertrag mit den Stadtwerken Langenfeld GmbH. Durch diesen Vertrag vom 21.11.2005 

und Änderung vom 04.11.2014 verpflichtet sich die Stadtwerke Langenfeld GmbH ab 01.01.2006 ihren Ge-

winn an die Stadtentwicklungsgesellschaft abzuführen. Entsprechend dieses Vertrags 1.882.887,72 € (2021 

1.173.745,35 €) an die Stadtentwicklungsgesellschaft abgeführt. 

Gemäß § 18 des Gesellschaftsvertrages des Verbandswasserwerks Langenfeld-Monheim ist Grundlage für 

die Gewinnverteilung unter den Gesellschaftern das Verhältnis der Wasserabnahme zwischen den Städten 

Langenfeld und Monheim am Rhein. Für das Jahr 2022 beträgt der Anteil der Stadt Langenfeld bzw. der 

Anteil der Gesellschafterin Stadtentwicklungsgesellschaft Langenfeld mbH mit 3.279 Tm³ 60 % des Gesamt-

verbrauchs und somit einem Bilanzgewinn von 351.053,35 € (2021 424.900 €). 

Der Aufwand für Personalkostenerstattungen der städt. Mitarbeiter Stadtbad beträgt 217.623,46 € (2021 

213.838,15 €) Erträge für den Preisausgleich der Parkraumbewirtschaftung betragen Netto 230.859,90 € 

(2021 351.342,68 €). 

Darüber hinaus finden nachfolgende Finanz- und Leistungsbeziehungen, nicht wesentlicher Art oder ohne 

Bezug zum Kommunalkonzern, Erwähnung.  Durch o.g. Ergebnisabführungsvertrag mit den Stadtwerken 
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Langenfeld GmbH verpflichtet sich die Stadtentwicklungsgesellschaft Langenfeld mbH zur Ausgleichszah-

lung an die Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke Langenfeld GmbH. Diese Ausgleichszahlungen betru-

gen 241.687,66 € (2021 475.128,40 €). 

Weitere Aufwendungen bestehen für Personal- und Sachkostenerstattungen in Höhe von 25.000,00 € und 

Personalkostenerstattungen für den Unterhalt und die Bewirtschaftung von Gebäuden in Höhe von 10.076,00 

€ (2021 10.145,00 €). Erträge werden erzielt durch Ausgleichszahlungen im Bereich Schulschwimmen 

42.686,91 € (2021 20.880,00 €) und durch Vereine 38.271,03 € (2021 20.457,00 €).  
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Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des  
Eigenkapitals3 

 

  

 

3 Abgebildete Bilanzen und GuV-Rechnungen können Rundungsdifferenzen enthalten 
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Im Kalenderjahr beschäftigte die Gesellschaft durchschnittlich 5 Angestellten und 3 aufgrund des Personal-

gestellungsvertrags überlassene Mitarbeiter im Stadtbad. 

 

 2022 2021 Differenz 

 % % % 

Eigenkapitalquote  85,83 90,14 -4,31 

Eigenkapitalrentabilität  0,19 -5,42 +5,61 

Anlagendeckungsgrad 2  118,67 147,81 -29,14 

Verschuldungsgrad  16,52 11,23 +5,29 

Umsatzrentabilität  2,23 -55,85 +58,08 
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4 Zum Redaktionsschluss lag kein geprüfter Jahresabschluss 2021 mit entsprechenden Angaben vor.  
Dieser kann erst erfolgen sobald alle Beteiligungen einen geprüften Jahresabschluss vorlegen.  
Daher erfolgen hier die Darstellungen des Abschlusses 2020. 
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3.4.1.2  Schauplatz Langenfeld GmbH 

Anschrift Hauptstraße 129, 40764 Langenfeld 

Beteiligungsverhältnis Stadt Langenfeld Rhld. 93% 

Schützenverein Langenfeld 1834 e.V. 1,0% 

Sankt Sebastian Schützenbruderschaft Langenfeld-Immigrath e.V. 
1,0% 

Kunstverein Langenfeld e.V. 1,0% 

Stadtsportverband der Stadt Langenfeld 1,0% 

Sophie Offenberg-Sersch 1,0% 

Karnevalsgesellschaft Prinzengarde Langenfeld 1,0% 

Festkomitee Langenfeld Karneval e.V. 1,0% 

Gegenstand Gegenstand des Unternehmens sind die Verwaltung und der Betrieb 

der Stadthalle Langenfeld, der Kulturfabrik in Langenfeld sowie das 

Rex Kinocenter in Langenfeld. Damit verbunden ist insbesondere die 

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen kultureller, so-

zialer und kommerzieller Natur sowie öffentliche Versammlungen, 

Feste, Tagungen, Kongresse, Ausstellungen und Messen. 

Gründungsdatum 11.01.1989 

Gesellschaftsvertrag Gültig in der Fassung vom 05.11.2003 

Stammkapital 25.564,59 € (50.000,00 DM) 

Aufteilung der Kapitalverhältnisse: 

Stadt Langenfeld Rhld. 23.775,07 € (46.500,00 DM) 

Schützenverein Langenfeld 1834 e.V. 255,65 € (500,00 DM) 

Sankt Sebastian Schützenbruderschaft Langenfeld-Immigrath e.V. 
255,65 € (500,00 DM) 

Kunstverein Langenfeld e.V. 255,65 € (500,00 DM) 

Stadtsportverband der Stadt Langenfeld 255,65 € (500,00 DM) 

Sophie Offenberg-Sersch 255,65 € (500,00 DM) 
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Karnevalsgesellschaft Prinzengarde Langenfeld 255,65 € (500,00 
DM) 

Festkomitee Langenfeld Karneval e.V. 255,65 € (500,00 DM) 

Geschäftsführung Herrn Georg Huff 

Organe Gesellschafterversammlung, Geschäftsführung 

Gesellschafterversamm-
lung 

Frank Schneider, Vorsitzender 

Karsten Fröhlich 

Sophie Offenberg-Sersch 

Elke Horbach 

Rolf Kamp  

Thomas Kirbisch  

Bruno Kremer  

Dirk Schulz-Tillenburg  

Sven Lucht  

Harald Degner  

Casten Nummert 

Anzahl der Mitarbeiter 34 (davon 17 Aushilfskräfte) 

Wirtschaftsprüfer Mark Ebbinghaus 

Michael Klima 
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Zweck der Beteiligung ist die kulturelle Grundversorgung der Stadt Langenfeld. Darüber hinaus ergibt sich 

die Erfüllung des öffentlichen Zwecks aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende 

Aufgabenerledigung wird dieser tatsächlich eingehalten. 

Die Stadt Langenfeld Rhld. ist an der Schauplatz Langenfeld GmbH mit 93% direkt beteiligt, die übrigen 7% 

verteilen sich zu je 1% auf den Schützenverein Langenfeld 1834 e.V., dem Sankt Sebastian Schützenbru-

derschaft e.V., dem Kunstverein Langenfeld e.V., dem Stadtsportverband der Stadt Langenfeld, der Karne-

valsgesellschaft Prinzengarde Langenfeld, dem Festkomitee Langenfeld Karneval e.V. und Frau Sophie Of-

fenberg-Sersch. 

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehung innerhalb des Kommunalkonzerns Stadt Langenfeld ist die 

Verlustabdeckung bzw. Einstellung des Defizitausgleiches, diese erfolgt lt. Gesellschaftsvertrag durch die 

Stadt Langenfeld und beträgt im Jahr 2022 865.000,00 €, hiervon wurden zum Ausgleich eines Defizits 

865.000,00 € entnommen. 

Darüber hinaus finden Finanz- und Leistungsbeziehungen, nicht wesentlicher Art oder ohne Bezug zum 

Kommunalkonzern, Erwähnung. Zu nennen ist hier die Vereinbarung mit der Stadt Langenfeld vom 

10.01.2001. Die Vereinbarung beinhaltet die Kostenübernahme der Stadt Langenfeld für die Betreuung und 

Verwaltung des Kulturhauses, Hauptstraße 133 in Langenfeld durch die Schauplatz Langenfeld GmbH. Für 

die Tätigkeit erstellt die Schauplatz Langenfeld GmbH quartalsweise eine Rechnung in Höhe von 11.250,00 

€. 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen resultieren aus einem auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Mietver-

tag in Höhe von 55 T€ p.a. und aus einem Pachtvertrag in Höhe von 31 T€ p.a. Der Mietvertrag besteht mit 

einer Gesellschafterin. Der Pachtvertrag verlängerte sich ab dem 01.01.2019 mit einer festen Laufzeit von 

20 Jahren bis zum 31.12.2039 und hat ein zweimaliges Optionsrecht von je 5 Jahren.  

Darüber hinaus besteht durch die Stadt Langenfeld ein Investitionszuschuss an die Schauplatz GmbH in 

Höhe von 20.000,00 €. 
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5 Abgebildete Bilanzen und GuV-rechnungen können Rundungsdifferenzen enthalten 
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Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer betrug in 2022 insgesamt 45 Personen. Davon 17 Mitarbeiter 

festangestellt; 1 Geschäftsführer, 12 Angestellte, 4 Arbeiter. Darüber hinaus wurden 28 Aushilfskräfte be-

schäftigt. 

 

 2022 2021 Differenz 

 % % % 

Eigenkapitalquote  9,36 39,18 -29,82 

Eigenkapitalrentabilität  -2.361,36 -375,34 -1.986,02 

Anlagendeckungsgrad 2  18,07 78,13 -60,06 

Verschuldungsgrad  545,45 53,42 -492,03 

Umsatzrentabilität  -128,91 -190,28 +61,37 



 Beteiligungsbericht der Stadt Langenfeld – 2022 
 

 

 
45 

 



 Beteiligungsbericht der Stadt Langenfeld – 2022 
 

 

 
46 
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Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertrete-

rinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des 

privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende 

Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird. Gehört einer Gemeinde oder einem Ge-

meindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines 

Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, 

dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für 

mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet 

sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung. Ein Gleichstellungsplan nah § 5 LGG liegt für die Gesell-

schaft für das Jahr 2022 nicht vor. 
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3.4.1.3 Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld 
und Monheim am Rhein  

Anschrift Johann-Vaillant-Straße 8, 40721 Hilden 

Beteiligungsverhältnis  Stadt Langenfeld Rhld. 33,3 %  

Stadt Hilden 33,3 % 

Stadt Monheim 33,3 % 
Gegenstand Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Jugendberufs-

hilfe und der beruflichen Weiterbildung sowie die Beschäftigungs-

förderung. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch 

a) die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, die der Ein-

gliederung erwerbsloser 

Jugendlicher und junger Erwachsener in das Arbeitsleben dienen; 

b) die Entwicklung, Durchführung und Unterstützung von Aktivitä-

ten, die geeignet sind, von 

Arbeitslosigkeit bedrohte und betroffene Personen im regulären Ar-

beitsmarkt zu platzieren, 

die Position von Beschäftigten am Arbeitsmarkt durch Qualifizie-

rung zu verbessern 

sowie Gelegenheit zur Beschäftigung anzubieten; 

c) die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen der berufli-

chen Bildung, Beratung 

und Orientierung; 

d) die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen im Rahmen 

der Jugendsozialarbeit 

und der Jugendberufshilfe gem. § 13 SGB VIII Sozialgesetzbuch in 

der jeweils gültigen Fassung, 

die helfen, soziale Benachteiligung und individuelle Beeinträchti-

gungen von jungen 

Menschen zu verringern und ihre soziale, schulische und berufliche 

Integration zu fördern; 

e) die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen der Fach-

kräftesicherung vor Ort, insbesondere 

der Begleitung in die Ausbildung und während der Ausbildung; 

f) die Integration von Behinderten, sozial Bedürftigen und Benach-

teiligten und Langzeitarbeitslosen 

in Arbeitsförderungs-, Bildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen; 

g) die Zusammenarbeit mit Institutionen, die sich einem gleichen 
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oder ähnlichen Gesellschaftszweck 

widmen bzw. diesen fördern. 

Gründungsdatum 02.10.1985 

Gesellschaftsvertrag Gültig in der Fassung vom 20.10.2022 

Stammkapital 78.000,00 € 

Aufteilung der Kapitalverhältnisse: 
Stadt Langenfeld Rhld.; 26.000,00 € 

Stadt Hilden; 26.000,00 € 

Stadt Monheim; 26.000,00 € 

Geschäftsführung Herr Olaf Schüren 

Organe Geschäftsführung, Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat 

Gesellschafterversamm-
lung 

Herr Frank Schneider, Vorsitzender,  

Bürgermeister der Stadt Langenfeld 

Herr Daniel Zimmermann, Bürgermeister Stadt Monheim am Rhein 

Herr Dr. Claus Pommer, Bürgermeister Stadt Hilden 

Aufsichtsrat Florian Große-Allermann, Vorsitzender, Rechtsassessor  

Jürgen Brüne Polizeibeamter  

Sönke Eichner Beigeordneter der Stadt Hilden 

Annegret Gronemeyer Lehrerin im Ruhestand  

Sonja Wienecke, Fachbereichsleiterin Jugend, Schule und Sport 

Andreas Menzel Privatier  

Simone Feldmann Bereichsleitung Kinder, Jugend und Familie der 

Stadt Monheim a.R. 

Susanne Brandenburg Landesbeamtin  

Christoph Bosbach Erzieher (bis 04.08.2022) 

Sarah Buchner Regierungsoberinspektorin (ab 04.08.2022) 

Stefanie Einheuser, Studentin  

Dirk Kapell, Hausmann  

Lina Schlupp, Sozialpädagogin  

Anzahl der Mitarbeiter Die Gesellschaft verfügt im Jahr 2021 über 83 Arbeitnehmer  

Wirtschaftsprüfer U. Koch und S.Schäfer (beide 8P Treuhand GmbH) 

 



 Beteiligungsbericht der Stadt Langenfeld – 2022 
 

 

 
58 

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Jugendberufshilfe und der beruflichen Weiterbildung sowie die 

Beschäftigungsförderung. Darüber hinaus ergibt sich die Erfüllung des öffentlichen Zwecks aus dem Gegen-

stand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung wird dieser tatsächlich eingehalten. 

Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist der Geschäftsführer Herr Olaf Schüren. Gesellschafter 

sind die Städte Langenfeld Rhld., Stadt Monheim am Rhein und die Stadt Hilden mit einer Stammeinlage in 

Höhe von jeweils 26.000,00 € (33,3 %). Stammkapital gesamt 78.000,00€. 

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehung innerhalb des Kommunalkonzerns Stadt Langenfeld besteht 

in Form eines Zuschusses der Stadt Langenfeld an die interkommunale gGmbH in Höhe von 130.000,00 €. 

Darüber hinaus finden Finanz- und Leistungsbeziehungen, nicht wesentlicher Art oder ohne Bezug zum 

Kommunalkonzern, Erwähnung. Es bestehen nach § 285 Nummer 3a HGB anzugebende, nicht in der Bilanz 

ausgewiesene oder zu vermerkende Verpflichtungen aus diversen Mietverträgen; zum Bilanzstichtag im Ge-

samtbetrag von rund TEUR 472. Die Mietverpflichtungen für die Geschäftsräume in Hilden betragen TEUR 

99 p.a. zzgl. Mietnebenkosten. Der Mietvertrag läuft bis zum 30. Juni 2026. Für einen Mietvertrag mit einer 

Kündigungsfrist von 12 Monaten zum Quartalsende beträgt die Miethöhe TEUR 18 p.a. zzgl. Mietnebenkos-

ten. Ferner wurden zwei Mietverträge mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zum Monatsende abge-

schlossen, deren Mietverpflichtungen TEUR 16 p.a. zzgl. Mietnebenkosten betragen. 

 

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertrete-

rinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des 

privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende 

Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird. Gehört einer Gemeinde oder einem Ge-

meindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines 

Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, 

dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für 

mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet 

sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung. Ein Gleichstellungsplan nah § 5 LGG liegt für die Gesell-

schaft für das Jahr 2022 nicht vor. 
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Die Gesellschaft verfügt über 87 Arbeitnehmer, die sich im Jahr 2022 auf 24 Angestellte in Voll- und Teilzeit 

aufteilen, sowie 63 Auszubildende.   

 

 

6 Abgebildete Bilanzen und GuV-rechnungen können Rundungsdifferenzen enthalten 

 2022 2021 Differenz 

 % % % 

Eigenkapitalquote  89,97  87,96 +2,01 

Eigenkapitalrentabilität  2,37 -0,45 +2,82 

Anlagendeckungsgrad 2  10.673,24 9.196,73 +1.476,51 

Verschuldungsgrad  11,10 13.72 -2,62 

Umsatzrentabilität  0,72 -0,04 -1,73 
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